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Menschen mit Behinderung  
sollen überall mitmachen können.

Zusammen mit allen anderen  
Menschen. In schwerer Sprache  
heißt das: Inklusives Leben. 
Das gilt auch für die Freizeit.

Es gibt schon viele gute Angebote. 
Aber es soll noch mehr geben.

Dafür will die Sparda-Bank Geld geben. 

In schwerer Sprache heißt das: 
Die Sparda-Bank fördert Projekte  
für inklusive Freizeit-Angebote.

Zum Beispiel in den Bereichen : 

• Kunst, Musik und Sport

• Umwelt und Politik

• Angebote für junge Menschen

• Angebote, die man selber mit-plant. 
In schwerer Sprache heißt das: 
Partizipation

• Kurse, wo Menschen mit Behinderung  
stärker werden können.  
In schwerer Sprache heißt das: 
Empowerment
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Für welche Projekte gibt die Sparda-Bank Geld?

Für Projekte, die von Menschen  
mit Behinderung und Menschen  
ohne Behinderung zusammen  
gemacht werden.

Zum Beispiel:

• Musik-Angebote

• Internet-Videos 

• Theater-Gruppen

• Zelt-Lager

• Bilder-Ausstellung 

• Schreib-Werkstatt 

Für das Geld von der Sparda-Bank  
muss man einen Antrag stellen.

Beim Netzwerk Gleichstellung und  
Selbstbestimmung Rheinland-Pfalz

Die Internet-Seite für den Antrag heißt: 
www.selbstbestimmung-rlp.de/ 
foerderprogramm/antragstellung.html

Die Bilder in diesem Text sind von: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
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Das Förderprogramm

Mit dem neuen Schwerpunkt „Gemeinsam aktiv – Freizeit  
inklusiv“ des Förderprogramms „barrierefrei, inklusiv und fair“ 
möchten wir inklusive Projekte und Vorhaben in den Bereichen:
• Kultur
• Kunst
• Musik
• Sport
• Umwelt
• Jugendarbeit
• Empowerment
• politische Teilhabe und Partizipation

in der ehrenamtlichen Arbeit von Vereinen und Gruppen  
unterstützen. Damit sollen innovative Vorhaben zur Um setzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention unterstützt und umgesetzt 
werden. Das Förderprogramm wird von der Stiftung Kunst, Kultur 
und Soziales der Sparda-Bank Südwest eG finanziert. 

Das gemeinsame Erleben von Menschen mit und ohne  
Behinderungen in allen Bereichen der Freizeitgestaltung,  
in der sozialen und kreativen Tätigkeit, der Abbau von kommu-
nikativen und baulichen Barrieren, das Empowerment von Men-
schen mit Behinderungen für ein selbstbestimmtes Leben sind 
Voraussetzung für die Förderung von Vorhaben.

Nach dem Grundsatz „Nichts über uns, ohne uns“ ist die aktive 
Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen von Anfang an 
unverzichtbarer Bestandteil in den Vorhaben. Die Förderperiode 
startet Mitte 2020 und soll bis Ende 2022 durchgeführt werden. 



„barrierefrei, inklusiv & fair“

Folgende Vorhaben können gefördert werden:
• Ausstellungen, Kampagnen und Aufklärungsaktionen
• Barrierefreie Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten,  

Schulungen und Seminare 
• Barrierefreie Publikationen, Angebote im Internet und den 

sozialen Medien sowie Apps
• Maßnahmen zur digitalen Barrierefreiheit und  

Kommunikation
• Kleinere bauliche Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung 

öffentlich zugänglicher Räume, die der Begegnung von Men-
schen mit und ohne Behinderungen dienen.

Folgende Leitfragen gelten als Orientierung  
für die Förderentscheidungen:

1. Sind die Vorhaben öffentlichkeitswirksam und wirken  
positiv auf die Bewusstseinsbildung für Inklusion hin?

2. Werden als Zielgruppe Menschen mit und ohne Behinderungen 
für gemeinsame Aktivitäten und Teilhabe angesprochen?

3. Sind Menschen mit Behinderungen von Anfang an beteiligt?

4. Ist das Vorhaben barrierefrei gestaltet?

5. Werden Menschen mit und ohne Behinderungen gestärkt und 
ermutigt (Empowerment)?

6. Wie neu und innovativ ist das Vorhaben?

7. Ist das Vorhaben im regulären Bereich außerhalb von Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen angesiedelt?



Gefördert werden Maßnahmen von Vereinen und 
Gruppen die ergänzend zu ehrenamtlichen und ei-
genen Ressourcen notwendige Mittel benötigen.

Beispiel hierfür können sein:
• Aufbau eines inklusiven Musikangebotes Menschen mit und 

ohne Behinderungen im Musikverein.
• Geräte und Ausrüstung für inklusive Sportgruppen.
• Fortbildungen und Schulungen für Gruppenleitungen/Vereins-

vorstände.
• Barrierefrei gestaltete digitale Kommunikationsangebote.
• Von Menschen mit und ohne Behinderungen entwickelte  

Podcasts, Internet-Videos oder -Seminare und ähnliches.
• Schulung und Coaching für Menschen mit Behinderungen zur 

Beteiligung in der Interessenvertretung, Vereinsarbeit oder 
politischer Partizipation.

• Aufführung mit einer inklusiven Theatergruppe.
• Inklusives Naturcamp für Jugendliche mit und ohne  

Behinderungen.
• Schreibwerkstatt mit und in leichter Sprache.
• Ausstellung mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern mit 

und ohne Behinderungen.
• Barrierefreie Fotorallye mit Ausstellung.

Eigene Vorhaben der Kommunen und des Landes werden nicht 
gefördert.

In der Regel werden Förderungen im mittleren vierstelligen Be-
reich (Euro) gezahlt. Die Anträge werden an das Online-Formular 
des Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung Rheinland-
Pfalz gestellt. Über eine Förderung entscheidet der Förderrat. 
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Der Förderrat besteht aus:
• ein/e Vertreter/in der Sparda Bank Südwest.
• dem Landesbeauftragten für die Belange behinderter  

Menschen, 
• ein/e Vertreter/in des Fachreferats zur Umsetzung der  

UN-Behindertenrechtskonvention (staatliche Anlaufstelle –  
Focal Point) der Fachabteilung des Ministerium für Soziales,  
Arbeit, Gesundheit, und Demografie

• ein/e Vertreter/in des Förderverein Netzwerk Gleich stellung  
und Selbstbestimmung Rheinland-Pfalz e.V.

Beratende Mitglieder sind:
• Prof. Dr. Gregor Daschmann (Uni Mainz, Institut für  

Publizistik, Medienstruktur und Medienwirkung)
• Gracia Schade, Zentrum für selbstbestimmtes Leben  

behinderter Menschen – ZsL Mainz, Projektleiterin  
Kommune inklusiv

• Silvia Wenzel (Landessportbund Rheinland-Pfalz)
• Olaf Röttig (Behinderten- und Rehabilitationssport verband 

Rheinland-Pfalz)
• Stephan Heym (Zentrum für selbstbestimmtes Leben  

behinderter Menschen – ZSL Mainz)
• Emanuel Emard (Landesmusikrat Rheinland-Pfalz)
• N. N. (Landesjugendring Rheinland-Pfalz) 

Die Entscheidungen fallen im Einvernehmen mit der Stiftung 
Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank Südwest eG.  
Die Förderung soll auf Projekte regional über ganz Rheinland-
Pfalz verteilt erfolgen. 
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Die Übergabe der Mittel geschieht grundsätzlich unter  
Beteiligung der regionalen Filialen der Sparda-Bank Südwest 
eG mit Beteiligung der Presse.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparda-Bank  
Südwest eG sollen nach Möglichkeit bei der Umsetzung der 
Maßnahme aktiv einbezogen werden (Unterstützung durch 
soziales Engagement).

Die Verwaltung der Mittel wird durch den Förderverein  
Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung Rheinland-
Pfalz e.V. nach dem Votum des Förderrats realisiert.

Matthias Rösch
Ministerium für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie  
Bauhofstraße 9 · 55116 Mainz

Mail: lb@msagd.rlp.de 
Telefon: 0 61 31 / 16 53 42 
Telefax: 0 61 31 / 16 17 53 42 
Internet: www.lb.rlp.de
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